Az.: 42.3-641/3

Vollzug der Wassergesetze;
[bookmark: _Hlk222222297]Gewässerausbaumaßnahmen der green Home AG, Lusenstraße 6, 94469 Deggendorf, zur Verlängerung einer bestehenden Überfahrt des Leibenger Grabens (Gewässer 3. Ordnung) mit den zugehörigen Ausgleichsmaßnahmen zur Renaturierung des Leibenger Grabens im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am alten Bad II“ auf den Grundstücken Fl.Nr. 512/1 und 515/7, Gemarkung und Stadt Eggenfelden
Planfeststellungsbeschluss des Landratsamtes Rottal-Inn vom 19.02.2026


Bekanntmachung


Das Landratsamt Rottal-Inn hat mit Beschluss vom 19.02.2026 den Plan der green Home AG, Lusenstraße 6, 94469 Deggendorf vom 27.10.2025 für das im Betreff genannte Vorhaben gemäß § 68 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) festgestellt. 

Eine Ausfertigung des Beschlusses wird mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung des festgestellten Plans gemäß § 70 Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 74 Abs. 4 Sätze 2 bis 4 des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) und Art. 69 Abs. 2 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) von Dienstag, 17. März 2026 bis einschließlich Montag, 30. März 2026 auf der folgenden Internetseite des Landratsamtes Rottal-Inn zur Einsicht zugänglich gemacht: 

https://www.rottal-inn.de/landkreis-region/amtliche-bekanntmachungen/. 

 Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluß gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt.


Pfarrkirchen, 20.02.2026

Landratsamt Rottal-Inn 
Wasserrechtsbehörde

Hampel
Reg. Amtsrat






-2-
-2-
